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RS OGH 1998/6/9 1Ob391/97z
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.06.1998

Norm

AHG §1 G

nö FLG §22

ZPO §190 D8

Rechtssatz

Amtshaftungsansprüche, die aus der Minderwertigkeit vorläu8g übernommener Grundab8ndungen abgeleitet

werden, können erst dann abschließend beurteilt werden, wenn der Zusammenlegungsplan in Rechtskraft erwachsen

ist und auch vor dem Verwaltungsgerichtshof nicht mehr bekämpft werden kann. Bis dahin ist das Zivilverfahren in

analoger Anwendung des § 190 ZPO zu unterbrechen.
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